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Bericht 

des Justizausschusses 

über die Regierungsvorlage (213 der Bei
lagen): Abkommen zwischen der Republik 
österreich und dem Großherzogtum Luxem
burg über den Austausch von Personen
standsurkunden und den Verzicht auf die 

Beglaubigung 

Die in Österreich geführten Pel1sonenstands
bücher sind nicht nur zur Beurkundung der Ge
burt, der Eheschließung oder des Todes ei~er 
Person, sorudern auch z<Ur Eintr.agung ·späterer 
Vorgänge bes'timmt, die sich auf den Personen
stand oder Namen der v·erzeichneten Personen 
beziehen. Es besteht sohin ein erhebliches Inter
esse, daß dem für di.e Fortführung des jeweils 
in Betracht kommenden Eirrtmgs in .einem Per
sonenstandsbuch zuständigen Standesbeamten 
auch zu verzeichnende Vorgänge bekannt werden, 
die sich im Ausland ,eretgnet haben. 

Diesen gegensc'itigen Austausch von p.er.;:onen
stanldsurk,unden hat das vorliegende Ahkommen 
zwisch·en ·der Republik österreich und dem Groß
herzogtum Luxemburg Zium Geg.enstand. 

Der Justizausschuß hat die gegzn.ständliche Re
gierungsvorla,ge in seiner Sitzung am 11. März 
1980 in Verhandlung gezogen. 

Wanda Brunner 

Berichterstatter 

Nach einer Debatte, an der sich ,auß,er dem Be
richterstatter der Abgeordnete Dr. ,P e 1 i k,a n 
sowie der A'u~schußoIbmann Abgoondneter Dr. 
B r 0 e 1$ i Ig k e u·ndder Bundes:minister für Justiz 
Dr. B r 0 da heteiligten, wurde einstimmig be
schlossen, dem Hohen Hause d,ie Genehmigung 
dies Abschlusses dieses Abkommens zu empfeh
len.' 

Weiters war ,der Justizausschuß .der Meinung, 
daß im vorliegenden Fall die Erlassungeines be
sonderen Bundesgesetzeis nach Art. 50 Abs. 2 
B-VG zur überführung des Vertrag&inhaltes in 
d;,e innerstaatliche Rechtsordnung entbehrlich ist. 

Als El1gebnis seiner Beratung stellt der Justiz
aUStSdlUß somit den An t rag, der Nationalrat 
wolle beschließen: Der Abschluß des Abkom
mens zwischen der Republik Österreid1 und dem 
Großherzogturn LUXiemburg über den Austausch 
von Personenstandsurkunden und den Verzicht 
auf die Beglaubigung (213 der BeilagJen) wird 
genehmigt. . 

Wien, 19800311 

Dr. Broesigke 

Obmann 
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